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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 08/0222 

102 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung Datum: 27.05.2008 
Bearb. : Frau Elke Kalz Tel.: 327 öffentlich 

Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Stadtvertretung 17.06.2008

 
 
Wahl des Jugendhilfeausschusses 
 
Beschlussvorschlag 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Norderstedt wählt die 
Stadtvertretung den Jugendhilfeausschuss: 
 
 

1. Bürgerliche Mitglieder, die aus den Vorschlägen der in Norderstedt wirkenden und 
anerkannten Jugendverbände (2)  und Wohlfahrtsverbände (2) gewählt werden: 

 
Jugendverbände 
Mitglied Stellvertretung 
Herr/Frau....................... Herr/Frau....................... 
Herr/Frau....................... Herr/Frau....................... 
 
Wohlfahrtsverbände 
Mitglied Stellvertretung 
Herr/Frau...................... Herr/Frau....................... 
Herr/Frau...................... Herr/Frau....................... 
 
 
Beratendes Mitglied für die Belange ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner  
 
Herr/Frau.......................... 
 
Beratendes Mitglied auf Vorschlag der Kreiselternvertretung der Kindertagesstätten wird 
 
Herr/Frau..........................  
 

2. Von der Stadtvertretung zu wählende Mitglieder (6): 
 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
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sowie folgende Stellvertreter/innen 
 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
Frau/Herr........ 
 
Beratende Mitglieder gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung für das Jugendamt: 
 
Herr/Frau............................ 
_______-Fraktion 
 
Herr/Frau............................ 
_______-Frakion 
 
 
 
Sachverhalt 
Nach der Satzung für das Jugendamt der Stadt Norderstedt sind für den 
Jugendhilfeausschuss 10 Mitglieder zu wählen, davon 6 aus den Reihen der Stadtvertretung 
und 4 bürgerliche Mitglieder auf Vorschlag der in der Stadt wirkenden Wohlfahrtsverbände (2 
Mitglieder) und der in der Stadt  wirkenden anerkannten Jugendverbände (2 Mitglieder). 
Außerdem ist für die Vertretung der Belange der ausländischen Bürgerinnen und Bürger ein 
Mitglied auf Vorschlag des Oberbürgermeisters zu wählen und ein Mitglied auf Vorschlag 
des Kreiselternbeirates zu benennen.  
Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung ist von den nicht im Ausschuss vertretenen Fraktionen 
jeweils ein beratendes Mitglied vorzuschlagen, das von der Stadtvertretung berufen wird. 
 
Die Mitglieder, die aus der Stadtvertretung zu wählen sind, werden wie bei jeder 
Ausschussbesetzung zu der Sitzung der Stadtvertretung von den Fraktionen benannt und 
gewählt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Jugendhilfeausschuss gem. § 48 
Jugendförderungsgesetz paritätisch besetzt werden muss. Bei der Besetzung mit 13 
Mitgliedern (10 Mitglieder mit Stimmrecht, 3 beratende Mitglieder, die für die paritätische 
Besetzung mitgezählt werden), sind entweder 7 weibliche und 6 männliche oder 6 weibliche 
und 7 männliche Mitglieder zu wählen. Der Jugendhilfeausschuss bestand in der letzten 
Legislaturperiode aus 7 männlichen und 6 weiblichen Mitgliedern, so dass das Verhältnis 
nunmehr umgekehrt zu sein hat.   
 
Die in Norderstedt wirkenden Jugend- und Wohlfahrtsverbände wurden aufgefordert, 
Vorschläge für Mitglieder zum Jugendhilfeausschuss einzureichen. Zudem wurden alle hier 
bekannten  
 

• anerkannten Jugendverbände 
• in der Jugendhilfe wirkenden Wohlfahrtsverbände (s. Anlage 1) 
• Vertreter/innen von Beratungsstellen für Migrationsangelegenheiten sowie 
• der Kreiselternbeirat der Kindertagesstätten 

 
zur Abgabe von Vorschlägen aufgerufen. 
 
Die zur Wahl stehenden Vorschläge werden zur Sitzung benannt werden.  
 
Für die Tätigkeit als beratendes Mitglied für die Belange der ausländischen Mitbürger/Innen 
wurde _________________ benannt. 
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Für die Tätigkeit als beratendes Mitglied des Kreiselternbeirates der Kindestagesstätten ist 
_______________________ benannt worden.   
 
Die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 zu berufenden Mitglieder der nicht im Ausschuss vertretenen 
Fraktionen werden in der Sitzung der Stadtvertretung vorgeschlagen. 
 
Die Verwaltung hat die eingegangenen Vorschläge geprüft und festgestellt, dass alle die 
Kriterien für die Wählbarkeit zum Jugendhilfeausschuss erfüllen. 
 
 
 
 
 


